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Maßnahmen zur Verhütung von mechanischen Gefährdungen

1 Arbeitsplätze

1.1 Für Dacharbeiten müssen Arbeitsplätze so eingerichtet und beschaffen sein, dass sie entsprechend 
•	 der Art der baulichen Anlage, 
•	 den wechselnden Bauzuständen, 
•	 den Witterungsverhältnissen und 
•	 den jeweils auszuführenden Arbeiten 

ein sicheres Arbeiten gewährleisten.

Siehe § 7 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22).

Gefahren	durch	Witterungseinflüsse	können	z.	B.	auftreten	bei	Regen,	Wind,	Rauhreif,	Vereisung,	Schnee.

1.2 Der Unternehmer hat für Arbeitsplätze nach Tabelle 2 geeignete Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen.

Siehe § 4 Betriebssicherheitsverordnung.

Absturzsicherungen siehe Tabelle 4.

I II III IV

Ort	/	Art	der	Tätigkeit	 Arbeitsplätze bei Dachneigungen von 

≤	20° >	20°	bis	≤	45° >	45°	bis	≤	60° >	60°

A Dachlatte nach Abschnitt 4.1.3 1 1 1/4 1/4

B Schalung 1 1/8/** 2/3/8 2/4/7

C Dachdeckungen* 1 2/3/8** 2/3/8 2/4/7

D Dachabdichtung 1 2/3/4** 2/3/4 2/4/7

E Metallfläche 1 2/3/4 2/3/4 2/4/7

F Dachrinnenmontage,
Ortgangverkleidung

4/5 4/5 4/5 4/5

G Dachrinnenreinigung 1 4/5/6** 4/5/6 4/5/6

H Abbrucharbeiten 1 2/3 2/3 2/4/5/7

Tabelle 2: Arbeitsplätze bei Dacharbeiten

1 kein	besonderer	Arbeitsplatz	erforderlich

2 Dachdecker-Auflegeleiter	für	Dachneigungen	bis	75°	(siehe	Abschnitt	1.4)

3 Dachdecker-Stühle	(siehe	Abschnitt	1.5)

4 Gerüste

5 Hubarbeitsbühnen	/	siehe	UVV	„Hebebühnen“	(VBG	14)	-	außer	Kraft	zum	1.	Januar	2004

6 Anlegeleitern	bis	Standplatzhöhe	≤	7,00	m	(siehe	Abschnitt	1.7)

7 Hochziehbare	Personenaufnahmemittel	siehe	BG-Regeln	„Hochziehbare	Personenaufnahmemittel“	(BGR	159),
oder	BG-Information	„Einsatz	von	handbetriebenen	Arbeitssitzen“	(BGI	772)	(siehe	auch	Abschnitt	1.8)

8 Standlatten	mit	mindestens	4/6	cm	Querschnitt	oder	Standöffnung	in	der	Schalung	(siehe	Abschnitt	1.3)
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* bei Dachdeckungsprodukten aus nicht durchsturzsicheren Bautellen, z. B. Faserzement-Wellplatten, siehe Abschnitt 5

** bei rauen Oberflächen und Dachdeckungen, die eine ausreichende Standsicherheit gewährleisten, darf bei einer  
Dachneigung < 30° auf einen besonderen Arbeitsplatz verzichtet werden
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1.3 Werden	gelattete	Dachflächen	als	Arbeitsplätze	verwendet,	müssen	die	Dachlatten	mindestens	der	Sortierklasse	S10	
oder	MS10	DIN	4074-1	entsprechen.	Der	Lattenquerschnitt	ist	in	Abhängigkeit	von	der	Stützweite	nach	Tabelle	3	zu	wählen.
Siehe	VOB	Teil	C	DIN	18	334.

Querschnitt (Nennquerschnitt) Stützweite Sortierklasse DIN 4074

24/48 mm ≤	70	cm
≤	17	cm	Lattenabstand

S 13

24/60	mm ≤	80	cm S 13

30/50	mm ≤	80	cm S	10

40/60	mm ≤	100	cm S	10

Tabelle	3:	Regelquerschnitte	für	Dachlatten

(siehe	§	6	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

(siehe	Regelwerk	Deutsches	Dachdeckerhandwerk	„Hinweise	Holz-	und	Holzwerkstoffe“)

1.4	Dachdecker-Auflegeleitern	nach	Anhang	1	dürfen	nur	bei	Dachneigungen	bis	75°	verwendet	werden.	Dabei	sind	diese	
in	Sicherheitsdachhaken	nach	DIN	EN	517	einzuhängen.	Sie	dürfen	nicht	in	die	oberste	Sprosse	eingehängt	werden.	Der	
Standplatz	des	Versicherten	auf	der	Dachdecker-Auflegeleiter	muss	unterhalb	des	Aufhängepunktes	liegen.

(siehe § 4 Betriebssicherheitsverordnung)

Bild	1:	Dachdecker-Auflegeleiter

1.5 Dachdeckerstühle	nach	Anhang	2	sind	mit	mindestens	dreilitzigem	Polyamidseil	nach	ISO	1140	mit	16	mm	Seildurch-
messer	an	Sicherheitsdachhaken	nach	DIN	EN	517	zu	befestigen.	Der	Abstand	der	Dachdeckerstühle	(Belagträger)	neben-
einander	darf	höchstens	2,50	m	betragen.	Als	Belag	ist	mindestens	eine	Gerüstbohle	4,5	cm	x	24	cm	zu	verwenden.	Der	 
Belag	darf	höchstens	mit	150	kg	belastet	werden.	Absturzsicherungen	sind	nach	Abschnitt	3	auszuführen,	das	Anbringen	
von Seitenschutz ist aus Gründen der Standsicherheit nicht zulässig.

(siehe § 4 Betriebssicherheitsverordnung)

Polyamidseile	werden	üblicherweise	als	Sicherheitsseil	beim	Einsatz	von	Auffanggurten	verwendet.

     

	 	 	 Bild	2:	Dachdeckerstuhl
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1.6 Abweichend	von	den	Abschnitten	1.4	und	1.5	dürfen	eingebaute	Sicherheitsdachhaken	und	Haken	alter	Bauart	verwen-
det	werden,	wenn	diese	vor	der	Benutzung	durch	den	Aufsichtsführenden	nach	Abschnitt	3.2	auf	die	ausreichende	Trag-
fähigkeit	überprüft	wurden.

(siehe	§	6	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C	22))

1.7 Anlegeleitern dürfen als Arbeitsplatz über einer ausreichend breiten und tragfähigen Fläche verwendet werden, wenn 
der	 Standplatz	 auf	 der	 Leiter	 nicht	 höher	 als	 7,00	m	 über	 der	 Aufstellfläche	 liegt,	 bei	 einem	Standplatz	 von	mehr	 als	 
2,00	m	Höhe	nur	Arbeiten	geringen	Umfanges	ausgeführt	werden,	das	Gewicht	des	mitzuführenden	Werkzeuges	und	Mate-
rials	10	kg	nicht	überschreitet,	keine	Gegenstände	mit	einer	Windangriffsfläche	von	mehr	als	1,00	m2 mitgeführt werden, 
keine	Stoffe	oder	Geräte	benutzt	werden,	von	denen	für	die	Versicherten	zusätzliche	Gefahren	ausgehen,	Arbeiten	ausge-
führt	werden,	die	keinen	größeren	Kraftaufwand	erfordern,	als	den,	der	zum	Kippen	der	Leiter	ausreicht	und	der	Versicherte	
mit	beiden	Füßen	auf	der	Leiter	steht.

(siehe § 7 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

Arbeiten geringen Umfanges sind z. B. 
•	 Reinigen	von	Dachrinnen	bis	30	m	Länge,
•	 Montage	von	Dachrinnen	bis	5	m	Länge,
•	 Montage von Fallrohren.

1.8	Werden	Dachdeckerfahrstühle	(handbetriebene	Arbeitssitze)	verwendet,	ist	deren	Einsatz	auf	jeder	Baustelle	der	Berufs-
genossenschaft mindestens 14 Tage vor der Arbeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

(siehe	§	7	Abs.	6	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

Anzeige zum Betrieb von handbetriebenen Arbeitssitzen siehe Anhang 3.

(siehe	BG-Information	„Handbetriebene	Arbeitssitze“	(BGI	772))

Bild 3: Arbeitsplatz auf der Anlegeleiter
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2 Verkehrswege

2.1 Verkehrswege	zum	Erreichen	von	Arbeitsplätzen	bei	Dacharbeiten	müssen	sicher	begehbar	sein.

(siehe	§	10	Abs.	1	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

Sicher	begehbar	sind	Verkehrswege,	wenn	
•	 diese	für	die	jeweilige	Nutzung	ausreichend	tragfähig	sind,	
•	 die	Trittsicherheit	durch	geeignete	Oberflächenbeschaffenheit	gegeben	ist	
•	 und für ausreichende Beleuchtung gesorgt ist.

Gelattete	Dachflächen	bis	zu	einer	Dachneigung	von	75°	für	Dachziegel	oder	Dachsteindeckungen	nach	Abschnitt	1.3	gelten	
als sicher begehbar.

2.2	Aufstiege	zu	Arbeitsplätzen	müssen	als	Treppen	oder	Laufstege	ausgeführt	sein.

(siehe	§	10	Abs.	3	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

2.3 Werden	Laufstege	als	Verkehrswege	verwendet,	müssen	diese	mindestens	0,50	m	breit	sein.

(siehe	§	10	Abs.	2	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

2.4 Abweichend von Abschnitt 2.2 dürfen Anlegeleitern als Aufstiege verwendet werden, wenn 
•	 der	zu	überbrückende	Höhenunterschied	nicht	mehr	als	5,00	m	beträgt,	
•	 der	Aufstieg	nur	für	kurzzeitige	Bauarbeiten	benötigt	wird,
•	 sie in Gerüsten als Gerüstinnenleitern eingebaut werden, die nicht mehr als 2 Gerüstlagen miteinander verbinden,
•	 oder	sie	an	Gerüsten	als	Gerüstaußenleitern	angebaut	sind	und	die	Gerüstlagennicht	höher	als	5,00	m	über	einer	aus-

reichend breiten und trägfähigen Flächeliegen.

(siehe	§	10	Abs.	4	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

Kurzzeitige	 Bauarbeiten	 sind	 z.	 B.	 Instandhaltungsarbeiten	 an	 Dachflächen,	 wenn	 der	 Arbeitsumfang	 nicht	 mehr	 als	 
2 Personentage umfasst.

2.5	Abweichend	von	Abschnitt	2.2	dürfen	Dachdecker-Auflegeleitern	als	Aufstiege	auf	der	Dachfläche	verwendet	werden.

siehe § 4 Betriebssicherheitsverordnung.

2.6	Abweichend	von	den	Abschnitten	2.2	und	2.3	dürfen	als	Verkehrswege	Einrichtungen	für	Schornsteinfegerarbeiten	nach	
DIN	18	160-5	verwendet	werden.

(siehe § 4 Betriebssicherheitsverordnung)
(siehe	auch	DlN	EN	516.Absturzsicherungen	siehe	Abschnitt	3)

3 Absturzsicherungen

3.1 Allgemeines

Arbeitsplätze	und	Verkehrswege	müssen	so	eingerichtet	werden,	dass	die	Arbeiten	so	weit	als	möglich	ohne	Absturzgefahren	
durchgeführt	werden	können.

(siehe § 12 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

Mögliche	Einrichtungen	zur	Verminderung	von	Absturzgefahren	sind	in	Tabelle	4	zusammengefasst.
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I II III IV V VI

Dacharbeiten bei Dachneigung

Ort

Tätigkeit

≤	20°	

Dachrand
(Attika)

Dachmitte Traufe
+

Dachfläche

>	60°
Traufe

+
Dachfläche

Ortgang oberer
Pultdach
abschluss

A Inspektion* 1 1 1/8 1/8 1/8 1/8

B kurzzeitige
Dacharbei-
ten**

8 10 8 8 8 8

C Dacharbeiten 2/3/5 10/11 4/6/11 9/11 2/5/7 2/5

Tabelle 4: Absturzsicherungen bei Dacharbeiten

1 Absturzsicherungen nach Abschnitt 3.7.1

2 Seitenschutz

3 Flachdachsicherungssysteme

4 Dachschutzwände

5 Fanggerüste/Schutznetze

6 Dachfanggerüste

7 Ortgangsicherungssysteme

8 Anseilsicherung

9 Arbeitsgerüste

10 Absperrungen	mindestens	2	m	vom	Rand

11 Beim	Arbeiten	an	der	Verlegekante	und	einer	Absturzhöhe	von	mehr	als	5,00	m	nach	innen	Fanggerüste	oder	 
Schutznetz

(Regelungen	für	die	Verwendung	von	Schutznetzen	siehe	Abschnitt	3.3,	für	Öffnungen	siehe	Abschnitt	4)

3.2 Seitenschutz

Arbeitsplätze	und	Verkehrswege,	die	auf	Flächen	≤	20°	Neigung	liegen,	müssen	durch	Seitenschutz	gegen	ein	Abstürzen	
von Personen gesichert sein:

1.	Unabhängig	von	der	Absturzhöhe	an
•	 Arbeitsplätzen	an	und	über	Wasser	oder	anderen	festen	oder	flüssigen	Stoffen,	in	denen
•	 man	versinken	kann,
•	 Verkehrswegen	über	Wasser	oder	anderen	festen	oder	flüssigen	Stoffen,	in	denen	man
•	 versinken	kann,

2.	bei	mehr	als	1,00	m	Absturzhöhe,	soweit	nicht	nach	Nummer	1	zu	sichern	ist,	an
•	 freiliegenden	Treppenläufen	und	-absätzen,
•	 Wandöffnungen,

3.	bei	mehr	als	2,00	m	Absturzhöhe	an	allen	übrigen	Arbeitsplätzen	und	Verkehrswegen,

4.	bei	mehr	als	3,00	m	Absturzhöhe	abweichend	von	Nummer	3	an	Arbeitsplätzen	und	Verkehrswegen	auf	Dächern.

(siehe § 12 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C 22))

(siehe	BG-Information	„Sicherheit	von	Seitenschutz,	Randsicherungen	und	Dachschutzwänden	als	Absturzsicherung	bei	
Bauarbeiten“	(BGI	807))
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*		 Inspektionsarbeiten	sind	Dacharbeiten	zur	Feststellung	und	Beurteilung	des	Istzustandes	der	Dachfläche
**		 Kurzzeitige	Dacharbeiten	sind	solche,	bei	denen	der	Gesamtumfang	der	Dacharbeiten	nicht	mehr	als	
	 2	Personentage	umfasst,	siehe	auch	Abschnitt	3.5.
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Beispiele	für	Seitenschutz	sind	in	Bild	4	bis	Bild	9	dargestellt.

3.3 Fanggerüste, Schutznetze

Kann	aus	arbeitstechnischen	Gründen	Seitenschutz	nach	Abschnitt	3.2	nicht	verwendet	werden,	müssen	an	dessen	Stelle	
Fanggerüste	oder	Schutznetze	vorhanden	sein.	Hierbei	darf	der	Höhenunterschied	zwischen	Absturzkante	bzw.	Arbeitsplatz	
oder	Verkehrsweg	und	Gerüstbelag	oder	Schutznetz	beim	Verwenden	von

1.	Standgerüsten	als	Fanggerüste	nicht	mehr	als	2,00	m,	
2.	Ausleger-,	Konsol-	und	Hängegerüsten	als	Fanggerüste	nicht	mehr	als	3,00	m,
2.	Schutznetzen	nicht	mehr	als	6,00	m	betragen.

(siehe § 12 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

Arbeitstechnische	Gründe	können	z.	B.	vorliegen,	wenn	Arbeiten	an	der	Absturzkante	durchgeführt	werden	müssen,	die	das	
Anbringen	von	Seitenschutz	nicht	ermöglichen.

(siehe	BG-Regel	„Einsatz	von	Schutznetzen“	(BGR	179))
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Bild 4: Beispiel für Seitenschutz 
an	 der	 Dachkante	mit	 Gerüst-
rohren

Bild	5:	Beispiel	für	Seitenschutz	
an	 der	 Dachkante	mit	 Gerüst-
brettem

Bild	6:	Beispiel	für	Flachdachsicherungssystem

Bild 7: Beispiel für Seitenschutz 
am Ortgang

Bild 8: Beispiel für Seitens-
schutz am Ortgang in Verbin-
dung mit einem Standgerüst

Bild	 9a	 und	 9b:	 Beispiel	 für	 Seitenschutz	 am	
Flachdach in Verbindung mit einem Standgerüst



Bild 12: Dachschutzwand
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3.4 Dachfanggerüste, Dachschutzwände

3.4.1	Bei	Arbeiten	auf	einer	Dachfläche	mit	einer	Neigung	 
>	20°	bis	≤	60°	und	einer	möglichen	Absturzhöhe	von	mehr	
als	3,00	m	müssen	Dachfanggerüste	oder	Dachschutzwände	
vorhanden	sein	(siehe	Bild	10	und	Bild	11).

(siehe § 8 Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbei-
ten“ (BGV C22))

(siehe	BG-Information	„Sicherheit	von	Seitenschutz,	Rand-
sicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherung 
bei	Bauarbeiten“	(BGI	807))

Dachschutzwände	können	im	Regelfall	nur	eingesetzt	wer-
den,	wenn	keine	Arbeiten	an	der	Traufe	ausgeführt	werden	
müssen, siehe hierzu auch Tabelle 2.

Dachschutzwände	sind	nach	der	Aufbau-	und	Verwendungs-
anleitung des Herstellers zu verwenden.

3.4.2	Beträgt	 der	Höhenunterschied	 zwischen	Arbeitsplatz	
und Auffangeinrichtung bei einer Dachneigung von mehr 
als	45°	bis	60°	mehr	als	5,00	m,	müssen	zusätzliche	Dach-
schutzwände zum Auffangen abrutschender Personen vor-
handen sein (siehe Bild 11).

(siehe § 8 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbei-
ten“ (BGV C 22))

3.4.3 Werden Dachfanggerüste oder Dachschutzwände als 
Absturzsicherung bzw. Auffangeinrichtungen verwendet, 
müssen diese Einrichtungen den Arbeitsbereich seitlich um 
mindestens	1,0	m	überragen.

(siehe § 12 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ 
(BGV C 22))

Bild	10:	Dachfanggerüst	an	geneigter	Dachfläche
h1	≥	h	+	1,5	-	b1	oder	h2	+	b1	≥	1,5	und	h1	≥	1,0
(alle Maße in m)

Bild	11	a	und	b:	Absturzsicherung	auf	geneigter	Dachflä-
che mit Schutzwänden

Bild 13: Zulässiger Arbeitsbereich bei Dachschutzwänden
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3.5 Anseilschutz

Abweichend von Abschnitt 3.2 bis 3.4 darf Anseilschutz verwendet werden, wenn geeignete Anschlageinrichtungen vor-
handen	sind	und	kurzzeitige	Dacharbeiten	ausgeführt	werden,	bei	denen	der	Gesamtumfang	dieser	Arbeiten	nicht	mehr	als
2-Personentage	umfasst,	oder

•	 Seitenschutz nach Abschnitt 3.2, 
•	 Fanggerüste oder Schutznetze nach Abschnitt 3.3 und
•	 Dachfanggerüste oder Schutzwände nach Abschnitt 3.4 

aus	arbeitstechnischen	Gründen	und	baulichen	Gegebenheiten	nicht	verwendet	werden	können.

Dabei hat der fachlich geeignete Vorgesetzte nach Abschnitt 3.3.1 Anschlageinrichtungen festzulegen und dafür zu sorgen, 
dass der Anseilschutz benutzt wird.

(siehe § 12 Abs. 3 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

Anschlageinrichtungen	können	Anschlagpunkte,	sogenannte	Festpunkte	oder	Anschlagkonstruktionen	sein,	an	denen	das	
Verbindungsmittel,	z.	B.	Sicherungsseil,	befestigt	werden	kann	und	dessen	Tragfähigkeit	für	eine	Person	entweder	nach	den	
technischen	Baubestimmungen	für	eine	statische	Einzellast	von	6	kN	oder	durch	Prüfung	-	zweimaliger	Belastungsversuch	
in	Benutzungsrichtung	mit	7,5	kN	-	bei	einer	Dauer	von	5	Minuten	-	nachgewiesen	ist	und	vor	Benutzung	auf	Beschädigung	
durch	Sichtprüfung	kontrolliert	wurde.

Anschlageinrichtungen	auf	geneigten	Dachflächen	sind	z.	B.	Sicherheitsdachhaken	nach	DlN	EN	517.

Anschlageinrichtungen	auf	Dachflächen	≤	20°	Neigung	sind	z.	B.	Flachdachsicherungspfosten,	die	entsprechend	der	Einbau-
anleitung	des	Herstellers	im	Abstand	von	mindestens	2,50	m	von	der	Absturzkante	dauerhaft	montiert	sind.

Zu	den	kurzzeitigen	Dacharbeiten	(nicht	mehr	als	2-Personentage)	zählen	z.	B.
•	 Dachrinnenreinigung,	wenn	der	Arbeitsplatz	auf	der	Dachfläche	liegt,
•	 Einbau	und	Anschluss	von	Dachflächenfenstern,
•	 Reparaturen	von	Mauerabdeckungen	und	Blenden,
•	 Reparaturen	von	Anschlüssen,	Kehlen,	Dachrinnen,	Dachgauben,
•	 Auswechseln	einzelner	Dachsteine	oder	-ziegel,
•	 Montage von Dachschutzwänden.

Zu	den	kurzzeitigen	Dacharbeiten	zählen	z.	B.	nicht	die	Arbeiten	im	Ortgang-	und	Traufbereich	bei	Neu-	und	Umdeckungen.

Bild 14: Anseilschutz bei Dacharbeiten

3.6 Absperrungen

Abweichend von den Abschnitten 3.2 bis 3.4 darf auf Seitenschutz, Fanggerüst und Schutznetz verzichtet werden, wenn 
Arbeitsplätze	oder	Verkehrswege	auf	Flächen	mit	weniger	als	20°	Neigung	liegen	und	in	mindestens	2,00	m	Abstand	von
der	Absturzkante	fest	abgesperrt	sind.

(siehe	§	12	Abs.	5	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

Absperrungen	können	z.	B.	durch	Geländer,	Ketten	oder	Seile	erstellt	werden.	Flatterleinen	sind	keine	Absperrmittel.
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3.7 Ausnahmen

3.7.1 Auf Seitenschutz, Fanggerüst, Schutznetz oder Anseilschutz darf verzichtet werden bei

•	 Inspektionsarbeiten	auf	Dachflächen	mit	einer	Neigung	≤	20°
•	 oder	Inspektionsarbeiten	auf	Dachflächen	mit	einer	Neigung	>	20°,	wenn	Einrichtungen	zur	Durchführung	von	

Schornsteinfegerarbeiten	nach	DIN	18160-5	verwendet	werden	und	diese	Arbeiten	von	fachlich	und	gesundheitlich	
geeigneten Versicherten nach Unterweisung durchgeführt werden.

(siehe § 12 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C 22))

Fachlich	geeignet	ist	z.	B.,	wer	Gefahren	erkennen,	beurteilen	und	abwenden	kann.	Dies	sind	z.	B.	auch	Dachdecker	mit	
abgeschlossener Ausbildung.

Gesundheitlich geeignet ist z. B., wer nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeun-
tersuchungen G 41 „Arbeiten mit Absturzgefahr“ arbeitsmedizinisch untersucht worden ist.

Die	Unterweisung	ist	objekt-	und	situationsabhängig	durchzuführen.

3.7.2 Abweichend von den Abschnitten 3.2 bis 3.4 darf auf Absturzsicherung ins Gebäudeinnere verzichtet werden, wenn

•	 die	mögliche	Absturzhöhe	nicht	mehr	als	5,00	m	beträgt	
•	 und die Arbeiten von fachlich und gesundheitlich geeigneten Versicherten nach Unterweisung durchgeführt werden.

(siehe § 12 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

Diese	Regelung	darf	angewendet	werden,	z.	B.	beim	Aufbringen	der	Unterspannung,	Unterdeckung,	Dachlattung,	Schalung	
oder	beim	Verlegen	von	Dachziegeln	und	-steinen.

Bei	Absturzhöhen	von	mehr	als	5,00	m	sind	vorzugsweise	als	Auffangeinrichtungen	Schutznetze	nach	Abschnitt	3.3	 zu	 
verwenden.

4 Öffnungen

4.1 An	Öffnungen	in	Decken	und	Dachflächen	müssen	Einrichtungen	vorhanden	sein,	die	ein	Abstürzen,	Hineinfallen	oder	
Hineintreten von Personen verhindern.

(siehe § 12a der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C 22))

Als	Öffnungen	gelten	

•	 Öffnungen	mit	einem	Flächenmaß	≤	9	m2 
•	 oder	gradlinig	begrenzte	Öffnungen,	bei	denen	eine	Kante	≤	3	m	lang	ist.	

Kanten	größerer	Öffnungen	gelten	als	Absturzkanten	und	sind	nach	Abschnitt	3	zu	sichern.

Gelattete	Dachflächen	 nach	Abschnitt	 4.1.3	 für	Dachziegel	 oder	Dachsteindeckung	 gelten	 als	 geschlossene	Dachfläche,	
wenn	der	lichte	Abstand	der	Dachlatten	nicht	mehr	als	0,4	m	beträgt.	

Ein Abstürzen, Hineinfallen oder Hineintreten wird verhindert, wenn
•	 die	Öffnungen	unverschieblich	und	tragfähig	abgedeckt,
•	 ausreichend	tragfähige	Stäbe	im	Abstand	von	höchstens	15	cm	oder	Gitter	im	Raster	von	höchstens	15	cm	x	15	cm	

eingebaut
•	 oder	in	die	Öffnung	Schutznetze	eingespannt	sind.

4.2	 Eingebaute,	 nicht	 durchsturzsichere	 Lichtkuppeln,	 Lichtbänder	 oder	 Rauchabzugsklappen	 sind	 mit	 Seitenschutz	 zu	 
umwehren,	mit	Schutzabdeckungen	zu	versehen	oder	mit	Schutznetzen	abzudecken.

(siehe § 12a der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

4.3 Abdeckungen	mit	Brettern	und	Bohlen	auf	nicht	durchsturzsicheren	Bauteilen	müssen	mindestens	der	Sortierklasse	 
S	10	oder	MS	10	nach	DIN	4074-1	entsprechen	und	nach	Tabelle	5	bemessen	sein.
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5 Zusätzliche Anforderungen bei Arbeiten auf nicht durchsturzsicheren Dächern und Bauteilen

5.1 Allgemeines

Bestehen	Dachflächen	oder	Teile	von	Dachflächen	aus	nicht	durchsturzsicheren	Bauteilen,	sind	besondere	Maßnahmen	für	
den	Sicherheits-	und	Gesundheitsschutz	erforderlich.

(siehe § 11 der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C22))

Als nicht durchsturzsichere Bauteile gelten z. B.
•	 Faserzement-Dachplatten	nach	DIN	EN	492,
•	 Faserzement-Wellplatten	nach	DIN	EN	494,
•	 alte	Asbestzement-Wellplatten,
•	 Bitumenwellplatten	nach	den	„Regeln	des	Zentralverbandes	des
•	 Deutschen	Dachdeckerhandwerkes“	(ZVDH),
•	 Lichtplatten	aus	PVC	(Polyvinylchlorid),
•	 Lichtkuppeln,	Oberlichter,
•	 Glasdächer.

Die	Durchsturzsicherheit	kann	nach	den	Prüfgrundsätzen	für	die	Prüfung	und	Zertifizierung	der	bedingten	Betretbarkeit	oder	
Durchsturzsicherheit	von	Bauteilen	bei	Bau-	oder	Instandhaltungsarbeiten	(GS-BAU-184)	nachgewiesen	werden.

Brett- oder Bohlenbreite in cm Brett- oder Bohlendicke in cm

3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50

24 und 28 1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

Tabelle	5:	größte	zulässige	Stützweiten	in	m	für	Lauf-	und	Arbeitsstege	aus	Holz

5.2.3	Lauf-	und	Arbeitsstege	sind	gegen	unbeabsichtigtes	Verschieben	oder	Abrutschen	festzulegen	und	mit	Trittleisten	im	
Abstand	≤	0,5	m	zu	versehen,	wenn	sie	steiler	als	1:5	(etwa	1	Grad)	sind	und	Trittstufen	haben,	wenn	sie	steiler	als	1:1,75	
(etwa	30	Grad)	sind.

(siehe	§	10	Abs.	2	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbeiten“	(BGV	C22))

5.2 Arbeitsplätze und Verkehrswege

5.2.1	Nicht	durchsturzsichere	Bauteile	dürfen	nur	auf	beson-
deren	Lauf-und	Arbeitsstegen	betreten	werden,	diese	Stege	
müssen	mindestens	0,5	m	breit	sein.

(siehe	§	10	Abs.	2	der	Unfallverhütungsvorschrift	„Bauarbei-
ten“ (BGV C22))

Dachdecker-Auflegeleitern	sind	keine	besonderen	Lauf-	und	
Arbeitsstege.

5.2.2	Lauf-	und	Arbeitsstege	aus	Holz	auf	nicht	durchsturz-
sicheren	Bauteilen	müssen	mindestens	der	Sortierklasse	S	
10	oder	MS	10	nach	DIN	4074-1	entsprechen	und	nach	Ta-
belle	5	bemessen	sein.

(siehe	 §	 6	 der	 Unfallverhütungsvorschrift	 „Bauarbeiten“	
(BGV C22))

Bild	15:	Lauf-	und	Arbeitsstege	auf	nicht	durchsturz-
sicheren Bauteilen

alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt

Kahlfeld	Holz	Inh.	Carsten	Kuban	e.K.	•	Südstraße	1	•	31542	Bad	Nenndorf	•	Deutschland
Tel.:	+49	5105	/	585	123	•	Fax:	+49	5105	/	585	124	•	info@kahlfeld-holz.de	•	www.kahlfeld-holz.de


